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Aufgrund des § 2 des Hessischen Be-
amtengesetzes vom 27. Mai 2013 (GVBl.  
S. 218), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
14. Dezember 2021 (GVBl. S. 931), verord-
net die Landesregierung:

Artikel 1

§ 4 der Verordnung über die Errichtung 
der Unfallkasse Hessen vom 18. Dezember 
1997 (GVBl. I S. 471) wird wie folgt gefasst:

„§ 4

Dienstherrnfähigkeit

Der Unfallkasse Hessen wird Dienstherrn-
fähigkeit verliehen.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2023 
in Kraft.

*) Ändert FFN 93-45

Verordnung zur Änderung der Verordnung 
über die Errichtung der Unfallkasse Hessen*)

Vom 29. September 2022

Wiesbaden, den 29. September 2022

Hessische Landesregierung

D e r  M i n i s t e r p r ä s i d e n t

R h e i n

D e r  M i n i s t e r 
f ü r  S o z i a l e s  u n d  I n t e g r a t i o n

K l o s e
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Artikel 1¹)

Aufgrund

1.  des § 298a Abs. 1 Satz 2 bis 4 sowie  
Abs. 1a Satz 2 und 3 der Zivilprozessord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 5. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3202; 
2006 I S. 431; 2007 I S. 1781), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 24. Juni 2022 
(BGBl. I S. 959), in Verbindung mit § 31  
Nr. 1 und 2 der Justizdelegationsverord-
nung vom 21. Dezember 2015 (GVBl. 
2016 S. 2), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 28. Juli 2022 (GVBl. 2022  
S. 426),

2.  des § 14 Abs. 4 Satz 2 bis 4 sowie Abs. 4a 
Satz 2 bis 4 des Gesetzes über das Ver-
fahren in Familiensachen und in den Ange-
legenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
vom 17. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586, 
2587), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
24. Juni 2022 (BGBl. I S. 959), in Verbin-
dung mit § 29 Nr. 1 und 2 der Justizdelega-
tionsverordnung,

3. des

a)  § 46e Abs. 1 Satz 2 bis 4 sowie  
Abs. 1a Satz 2 bis 4 des Arbeitsge-
richtsgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 2. Juli 1979 (BGBl. 
I S. 853, 1036), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 5. Oktober 2021 (BGBl. I  
S. 4607),

b)  § 55b Abs. 1 Satz 2 bis 5 sowie Abs. 1a 
Satz 2 bis 4 der Verwaltungsgerichts-
ordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 19. März 1991 (BGBl. I 
S. 686), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1325),

c)  § 65b Abs. 1 Satz 2 bis 5 sowie Abs. 1a 
Satz 2 bis 4 des Sozialgerichtsgesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23. September 1975 (BGBl. I 
S. 2535), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 5. Oktober 2021 (BGBl. I S. 4607),

d)  § 52b Abs. 1 Satz 2 bis 5 sowie  
Abs. 1a Satz 2 bis 4 der Finanzgerichts-
ordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 28. März 2001 (BGBl. I  
S. 442, 2262; 2002 I S. 679), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 5. Oktober 
2021 (BGBl. I S. 4607),

jeweils in Verbindung mit § 36 Nr. 1 und 2 
der Justizdelegationsverordnung,

4.  des § 135 Abs. 1 Satz 2 sowie Abs. 3 der 
Grundbuchordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 26. Mai 1994 (BGBl. I 
S. 1114), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 5. Oktober 2021 (BGBl. I S. 4607), 
in Verbindung mit § 96 Abs. 3 Satz 3 und  
§ 101 Satz 1 der Grundbuchverfügung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom  
24. Januar 1995 (BGBl. I S. 114), zuletzt ge-

ändert durch Gesetz vom 5. Oktober 2021 
(BGBl. I S. 4607), in Verbindung mit § 28  
Nr. 6 und 11 der Justizdelegationsverord-
nung,

5. des

a)  § 32 Abs. 1 Satz 2 bis 4 und Abs. 2 
der Strafprozessordnung, zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 25. März 2022 
(BGBl. I S. 571),

b)  § 110a Abs. 1 Satz 2 bis 4 und Abs. 2 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkei-
ten, zuletzt geändert durch Gesetz vom 
5. Oktober 2021 (BGBl. I S. 4607),

c)  § 110a Abs.1 Satz 2 bis 4 und Abs. 2 
des Strafvollzugsgesetzes, zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 5. Oktober 
2021 (BGBl. I S. 4607),

jeweils in Verbindung mit § 35 Nr. 1 und 2 
der Justizdelegationsverordnung

verordnet der Minister der Justiz:

Die Justiz-Informationstechnik-Verordnung 
vom 29. November 2017 (GVBl. S. 415) wird 
wie folgt geändert:

1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geän-
dert:

Die Angaben zu den §§ 8 und 9 werden 
wie folgt gefasst:

„§ 8 Bildung der elektronischen Akten

§ 9  Struktur und Format der elektroni-
schen Akte; Repräsentat“

2. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Abs. 1.

b) Als Abs. 2 wird angefügt:

„(2) In Grundbuchsachen ist die Ein-
reichung elektronischer Dokumente bei 
dem Grundbuchamt Bad Homburg ab 
dem 1. Dezember 2022 und bei den üb-
rigen Grundbuchämtern ab dem 1. März 
2023 eröffnet.“

3. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Abs. 1.

b)  Nach Abs. 1 werden folgende Abs. 2 
und 3 angefügt:

„(2) Soweit in Grundbuchsachen 
der elektronische Rechtsverkehr nach 
§ 1 Abs. 2 eröffnet ist, sind Notare ver-
pflichtet
1.  Dokumente elektronisch zu übermit-

teln;

2.  neben den elektronischen Dokumen-
ten auch die darin enthaltenen Anga-
ben in strukturierter maschinenlesba-
rer Form im Format XML (Extensible 
Markup Language) zu übermitteln; 
dazu gehören mindestens die Be-
zeichnung des Grundbuchamts, des 
Grundbuchbezirks, des Grundbuch-
blatts, der Beteiligten und der einge-
reichten Dokumente.¹) Ändert FFN 210-103

Verordnung 
zur Änderung der Justiz-Informationstechnik-Verordnung (JustITV) und 

Änderung der Verordnung zu den Geschäftsabläufen der IT-Stelle 
der hessischen Justiz (IT- Stellen-Verordnung)

Vom 22. September 2022
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(3) Abs. 1 gilt nicht für

1.  Pläne und Zeichnungen, die ein größe-
res Format als DIN A3 aufweisen und

2.  mit Plänen oder Zeichnungen gemäß 
§ 44 des Beurkundungsgesetzes ver-
bundene Dokumente, soweit es sich 
nicht um Urkunden des antragstellen-
den oder eines mit ihm zur gemeinsa-
men Berufsausübung verbundenen 
Notars handelt, sofern zumindest die 
in Abs. 2 Nr. 2 genannten Angaben 
in strukturierter maschinenlesbarer 
Form übermittelt werden.

§ 137 Abs. 1 Satz 3 der Grundbuchord-
nung bleibt unberührt.“

4.  Dem § 3 Abs. 1 werden folgende Sätze an-
gefügt:

„Für die Einreichung elektronischer Do-
kumente in Grundbuchsachen ist zur 
Entgegennahme elektronischer Doku-
mente ausschließlich das direkt adressier-
bare elektronische Postfach des jeweiligen 
Grundbuchamtes bei der elektronischen 
Poststelle bestimmt. § 136 der Grundbuch-
ordnung bleibt unberührt.“

5.  In § 5 Abs. 2 wird nach dem Wort „Bearbei-
tungsvoraussetzungen“ die Angabe „nach 
§ 4“ gestrichen.

6.  Die §§ 7 bis 9 werden wie folgt gefasst:

„§ 7

Anordnung der Führung  
elektronischer Akten

(1) Bei den in der Anlage bezeichneten 
Gerichten und Behörden werden Akten in 
den genannten Verfahren, die ab dem dort 
angegebenen Zeitpunkt angelegt werden, 
elektronisch geführt. Das Ministerium der 
Justiz bestimmt weitere Verfahren und 
den Zeitpunkt, in denen die Akten elektro-
nisch zu führen sind, durch Verwaltungs-
vorschrift. Die Verwaltungsvorschrift ist im 
Justizministerialblatt bekannt zu machen. 
Akten, die ab dem in der Verwaltungsvor-
schrift angegebenen Zeitpunkt neu ange-
legt werden, werden nach Maßgabe der 
§§ 8 und 9 im Ganzen elektronisch geführt.

(2) Akten, die zu dem in der Verwal-
tungsvorschrift angegebenen Zeitpunkt 
bereits in Papierform angelegt sind, wer-
den im Ganzen in Papierform weiter-
geführt. Satz 1 gilt auch für von anderen 
Staatsanwaltschaften, Gerichten oder 
Spruchkörpern abgegebene oder verwie-
sene Verfahren, soweit die Akten dort be-
reits in Papierform angelegt wurden.

(3) In der Rechtsmittel- bzw. Beschwer-
deinstanz werden die bei der Vorinstanz 
oder der Staatsanwaltschaft in Papier-
form angelegten Akten ab dem in der Ver-
waltungsvorschrift benannten Zeitpunkt 
abweichend von Abs. 2 Satz 2 in elektro-
nischer Form weitergeführt, sofern sie zu 
dem angegebenen Zeitpunkt nicht bereits 
in Papierform angelegt sind. An die Vorins-
tanz oder Staatsanwaltschaft zurückgelei-
tete Akten sind dort elektronisch fortzufüh-
ren, soweit die elektronische Führung der 
Prozessakten nach Abs. 1 angeordnet ist, 
andernfalls gilt Abs. 2.

(4) Sind aufgrund einer Rechtsvor-
schrift Dokumente untrennbar miteinan-
der zu verbinden, hat die Verbindung in 
Papierform zu erfolgen, sofern nicht sämt-
liche zu verbindende Dokumente Bestand-
teil der elektronischen Akte sind.

(5) Abweichend von Abs. 2 kann in 
der Verwaltungsvorschrift bestimmt wer-
den, dass Akten, die zu dem in der Ver-
waltungsvorschrift angegebenen Zeitpunkt 
in Papierform angelegt oder eingegangen 
sind, im Ganzen elektronisch zu führen 
sind.

(6) Ausgenommen von der elektroni-
schen Aktenführung sind Aktenbestand-
teile, die als Verschlusssache nach § 2  
Abs. 2 Nr. 1 bis 3 des Hessischen Sicher-
heitsüberprüfungs- und Verschlusssa-
chengesetzes vom 19. Dezember 2014 
(GVBl. S. 364), geändert durch Gesetz 
vom 11. Dezember 2019 (GVBl. S. 406), 
eingestuft sind.

§ 8

Bildung der elektronischen Akten

(1) Schriftstücke und sonstige Unterla-
gen in Papierform (Papierdokumente), die 
zu einer elektronisch geführten Akte ein-
gereicht werden, sind in die elektronische 
Form zu übertragen und in dieser Form zur 
Akte zu nehmen. Satz 1 gilt nicht für

1.  Papierdokumente, deren Übertragung 
wegen ihres Umfanges oder ihrer Be-
schaffenheit grob unverhältnismäßig 
wäre,

 2.  in Papierform geführte Akten anderer In-
stanzen und Beiakten sowie

3.  sonstige Unterlagen, die als Beweismit-
tel eingereicht werden.

(2) In den Fällen des Abs. 1 Satz 1 ist 
sicherzustellen, dass das elektronische 
Dokument mit dem eingereichten Papier-
dokument bildlich und inhaltlich überein-
stimmt. Die Übertragung hat nach dem 
Stand der Technik zu erfolgen. Dies ist 
insbesondere der Fall, wenn den Anforde-
rungen der Technischen Richtlinie 03138 
Ersetzendes Scannen (RESISCAN) des 
Bundeamtes für Sicherheit in der Informa-
tionstechnik genügt wird.

(3) Aus elektronischen Dokumenten 
und nach Abs. 1 Satz 2 beibehaltenen 
Papierdokumenten, die dieselbe Angele-
genheit betreffen, ist eine Akte zu bilden. 
Beim Zugriff auf einen der beiden Akten-
teile ist auf den jeweils anderen Aktenteil 
hinzuweisen.

(4) Wird eine in Papierform angelegte 
Akte in elektronischer Form weitergeführt, 
gilt Abs. 3 entsprechend.

(5) In Papierform vorliegende Akten 
anderer Instanzen, Beiakten und von der 
Rechtsmittel- oder Beschwerdeinstanz 
zurückgereichte Akten können auf Anord-
nung der Dienststellenleitung in die elekt-
ronische Form überführt werden.

(6) In den in Nr. 2, 4 und 6 der Anla-
ge genannten Ordnungswidrigkeiten-
verfahren, ist bei den Amts- und Staats-
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alle Daten vorzuhalten, die erforderlich 
sind, um bei der elektronischen Übermitt-
lung von elektronischen Akten und Doku-
menten einen strukturierten maschinen-
lesbaren Datensatz im Dateiformat XML 
nach den jeweils anwendbaren und durch 
die Bundesregierung bekanntgemachten 
technischen Anforderungen an die Über-
mittlung elektronischer Dokumente und 
Akten zu erzeugen.“

 7.  In § 10 Satz 3 wird die Angabe „§ 9“ durch 
„§ 8“ ersetzt.

 8. § 11 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird aufgehoben.

b)  Die Absatzbezeichnung „(2)“ wird ge-
strichen.

 9.  In § 12 Satz 1 wird die Angabe „des § 10 
des Hessischen Datenschutzgesetzes“ 
durch die Wörter „der datenschutzrecht-
lichen Bestimmungen“ ersetzt.

10.  In § 16 Nr. 2 wird das Wort „Genossen-
schaftsregister“ durch das Wort „Genos-
senschaftsregisters“ ersetzt.

11.  In § 27 Satz 2 wird die Angabe „2022“ 
durch „2029“ ersetzt.

Artikel 2²)

Aufgrund des § 1 Abs. 4 in Verbindung mit 
§ 7 des Gesetzes zur Errichtung der Informa-
tionstechnik-Stelle der hessischen Justiz (IT-
Stelle) und zur Regelung justizorganisatori-
scher Angelegenheiten vom 16. Dezember 
2011 (GVBl. I S. 778), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 7. Juli 2021 (GVBl. S. 346), ver-
ordnet der Minister der Justiz:

Die Verordnung zu den Geschäftsabläu-
fen der IT-Stelle der hessischen Justiz (IT- 
Stellen-Verordnung) vom 11. Dezember 2012 
(GVBl. S. 560), geändert durch Verordnung 
vom 23. Oktober 2017 (GVBl. S. 351) wird 
wie folgt geändert:

In § 4 Satz 2 wird die Angabe „2022“ durch 
„2032“ ersetzt.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am Tag nach der 
Verkündung in Kraft.

anwaltschaften für jedes Verfahren eine 
elektronische Akte aus den von der Ord-
nungsbehörde jeweils übermittelten elekt-
ronischen Dokumente zu bilden.

§ 9

Struktur und Format der elektronischen  
Akte; Repräsentat

(1) Elektronisch geführte Akten sind so 
zu strukturieren, dass sie die dienststellen-
interne Bearbeitung sowie den Aktenaus-
tausch unterstützen.

(2) Elektronische Dokumente sowie 
sonstige Dateien und Informationen gel-
ten als zur Akte genommen, wenn sie 
bewusst und dauerhaft in der elektroni-
schen Akte gespeichert worden sind. In 
der elektronischen Akte werden zur Akte 
gebrachte elektronische Dokumente ein-
schließlich zugehöriger Signaturdateien 
sowie sonstige zur Akte gebrachte Dateien 
und Informationen gespeichert. Elektroni-
sche Empfangsbekenntnisse sowie elek-
tronische Formulare, die als strukturierte 
maschinenlesbare Datensätze übermittelt 
worden sind, werden als Datensätze in der 
elektronischen Akte gespeichert.

(3) Die nach Abs. 2 in der elektroni-
schen Akte gespeicherten Inhalte müssen 
jederzeit zusätzlich als elektronische Do-
kumente im Format PDF/A wiedergegeben 
werden können; diese Dokumente bilden 
das Repräsentat. Das Repräsentat muss 
den gesamten zur Akte gebrachten Inhalt 
mit Ausnahme der nur für die Datenverar-
beitung notwendigen Struktur-, Definitions- 
und Schemadateien wiedergeben. Soweit 
die Wiedergabe eines Inhalts nicht möglich 
ist, ist ein entsprechender Hinweis in das 
Repräsentat aufzunehmen. An die Stelle 
von Signaturdateien treten im Repräsentat 
Vermerke über das Ergebnis der Signatur-
prüfung. Das Repräsentat muss druckbar, 
kopierbar und, soweit technisch möglich, 
durchsuchbar sein. Die Seiten des Reprä-
sentats sind so zu nummerieren, dass sie 
eindeutig zitiert werden können.

(4) In Straf- und Strafvollzugssachen 
sind bei der elektronischen Aktenführung 
durch Gerichte und Staatsanwaltschaften 

²) Ändert FFN 210-101

Wiesbaden, den 22. September 2022

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  d e r  J u s t i z

P r o f .  D r.  P o s e c k



Nr. 31 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen – 7. Oktober 2022478

Aufgrund des § 62 Nr. 3 des Hessischen 
Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches vom 
18. Dezember 2006 (GVBl. I S. 698), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 25. Juni 2020 
(GVBl. S. 436), verordnet der Minister für So-
ziales und Integration:

§ 1

(1) Abweichend von § 88a Abs. 3 Satz 2 
des Achten Buches Sozialgesetzbuch 
kann nach Beginn einer Leistung nach § 2  
Abs. 2 des Achten Buches Sozialgesetzbuch 
ein anderer örtlicher Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe aus Gründen des Kindeswohls 
oder aus sonstigen humanitären Gründen 
von vergleichbarem Gewicht die örtliche Zu-
ständigkeit von dem zuständigen örtlichen 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe überneh-
men.

(2) Abweichend von § 88a Abs. 3 Satz 2 
des Achten Buches Sozialgesetzbuch kann 
die Landesstelle nach § 58 des Hessischen 
Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches die 
Zuständigkeit eines anderen örtlichen Trä-
gers der öffentlichen Jugendhilfe für die Leis-
tungsgewährung nach Inobhutnahme aus 
Gründen des Kindeswohls oder aus sonsti-
gen humanitären Gründen von vergleichba-
rem Gewicht bestimmen. Eine abweichende 

Bestimmung nach Satz 1 kann insbesondere 
erfolgen, wenn

1.  der sonst zuständige örtliche Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe infolge einer Über-
erfüllung der Zuweisungsquote nach § 60 
des Hessischen Kinder- und Jugendhilfe-
gesetzbuches die Versorgung der Minder-
jährigen nicht mehr sicherstellen kann; 
eine Übererfüllung in diesem Sinn liegt in 
der Regel vor, wenn die Zuweisungsquote 
nicht nur kurzzeitig um 25 Prozent über-
schritten wird,

2.  das Erfordernis einer besonderen medizi-
nischen Versorgung besteht oder

3.  die Zusammenführung mit Familienange-
hörigen, die in einer anderen Gebietskör-
perschaft leben, erfolgen soll.

Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe haben der Landesstelle nach § 58 des 
Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetz-
buches anzuzeigen, wenn einer der Fälle 
nach Satz 2 eintritt oder unmittelbar einzu-
treten droht.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der 
Verkündung in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 
31. Dezember 2029 außer Kraft.

*) FFN 34-82

Verordnung über die Zuständigkeit für Leistungen an ausländische Kinder  
und Jugendliche nach unbegleiteter Einreise*)

Vom 29. September 2022

Wiesbaden, den 29. September 2022

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  f ü r  S o z i a l e s  u n d  I n t e g r a t i o n

K l o s e
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